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Zusammenfassung
Unsere Gesellschaft  steht vor einer großen Herausforderung: der unverändert starken 
Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft  und einer bedrückend ho-
hen Zahl an Bildungsverlierer*innen. Fast 6.000 Personen haben sich der Petition an-
geschlossen, einen „Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit“ einzurichten. Diesem Auf-
ruf zufolge sind die Ursachen für herkunft sbedingte Benachteiligungen so vielfältig 
und komplex, dass es einer großen gesellschaft lichen Anstrengung bedarf, um sie zu 
be seitigen, zumindest zu minimieren: von der frühkindlichen Förderung bis hin zur 
Erwachsenenbildung, von der Schul- bis zur Stadtentwicklung, von der Bildungspolitik 
bis zur Sozial- und Wirtschaft spolitik. Diskutiert werden verschiedene Modelle für die 
Konstruktion eines solchen Bildungsrats und ihre spezifi schen Stärken bzw. Risiken. 
Neben Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen müssen vor allem die Erfahrung 
und die Intelligenz der Praxis repräsentiert sein.
Schlüsselwörter: Bildungsgerechtigkeit, Bildungsrat, Bildungsverlierer*innen

A Network for Educational Justice
Responsibilities of and Reasons and Models for a New Education Council
Abstract
Our society is facing a major challenge: the continuing strong dependence of educa-
tional success on social background and a distressingly high number of educational los-
ers. Almost 6,000 people have joined the initiative to set up an “Education Council for 
Educational Justice.” According to this petition, the causes of milieu-related disadvantag-
es are so diverse and complex that a great political eff ort is needed to eliminate them, at 
least to minimize their impact: from early childhood to adult education, from school to 
urban development, from education policy to social and economic policy. Various mod-
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els for the construction of such an Education Council and their specifi c strengths and 
risks are discussed. In addition to experts from very diff erent fi elds, above all the experi-
ence and intelligence of practitioners must be represented.
Keywords: educational justice, education council, educational loser

1. Wie steht es um die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland?

Die Antwort auf diese Frage hängt off ensichtlich davon ab, was unter Bildungs-
gerechtigkeit verstanden und nach welchen Kriterien sie bemessen wird. So kommt 
eine Studie, die im Auft rag der Konrad-Adenauer-Stift ung durchgeführt wurde, zu 
dem Ergebnis, Deutschland sei „bezüglich Bildungsgerechtigkeit auf einem guten 
Weg“ (Anger & Orth, 2016, S. 5). Anders urteilt Wilfried Bos, Leiter der aktuellen 
IGLU-Studie. Die Bildungschancen von Kindern aus sozial schwächeren Familien 
haben sich dieser Studie zufolge nicht verbessert, sondern weiter verschlechtert. 
Kommentar von Bos: „Es ist eine einzige Schande“ (zit. in Wegener 2017). Ähnlich 
bilanziert die Kinderkommission des Deutschen Bundestages:

„Dass es einen starken Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft  eines Kindes 
und seinem Bildungserfolg gibt, ist zwar seit Langem bekannt, doch im Wesentlichen 
hat sich gerade in den letzten Jahren wenig daran geändert. Die Selektionsprozesse des 
Bildungswesens beginnen dabei nicht erst in der Schule, sondern schon im vorschuli-
schen Bereich“ (Deutscher Bundestag, 2017, S. 4).

Kriterien sind im einen Fall die Durchlässigkeit des Systems und die Aufstiegs-
möglichkeiten, in den beiden anderen die Koppelung von sozialer Herkunft  und 
Bildungserfolg. Die genannten Studien entsprechen den Standards empirischer For-
schung, kommen jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zu fragen ist da rum: 
Mit welchem Erkenntnis- und Handlungsinteresse wird nach Bildungs gerechtigkeit 
gefragt? Und: Was sind die Gründe für die herkunft sbedingte Benach teiligung vieler 
Kinder und Jugendlicher?

2. Ursachen ausmachen, Erkenntnisse nutzen

Am Beispiel der Stadt Essen schildert ein ZEIT-Artikel die Situation von zwei Grund-
schulen in unterschiedlichen Stadtteilen. Bilanz des Autors:

„Die Bildungsungerechtigkeit hat viele Gründe, einer der wichtigsten lautet: In 
Deutschland wird das Ungleiche vom Staat immer noch gleich behandelt. Wäre es 
anders, müsste es für die Schüler im armen Essener Norden ein Vielfaches mehr an 
Lernangeboten geben als im Essener Süden“ (Spiewak, 2017).
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Das sei kein lokales Problem; „Essen ist überall“. In Hamburg haben sich bereits vor 
einigen Jahren die Leiter von Stadtteilschulen in einem „Brandbrief “ an den Senator 
gewandt und von einer „nicht mehr hinnehmbaren Häufung von Problemlagen“ (P. U. 
Meyer, 2012) gesprochen. „Kumulative Benachteiligung“ heißt das in der Sprache der 
Bildungsforschung. Insbesondere in Ballungsgebieten werden Schulen der „Zweiten 
Säule“ dann zu „Restschulen“, wenn das Gymnasium bis zu 60 Prozent aller Kinder 
aufnimmt und die Probleme ungleich verteilt sind, wenn die Aufgabe der Inklusion 
und der Integration von Gefl üchteten weitgehend nach „unten“ abgeschoben wird, 
wo sich ohnehin die Kinder mit herkunft sbedingten Defi ziten, mit Lernproblemen 
und Verhaltensauff älligkeiten häufen, wenn also die „Häufung von Problemlagen“ ein 
gleichwertiges Lernangebot und damit gleiche Bildungschancen verhindert. So entste-
hen „Bildungsverlierer*innen“.

Warum auch sozial benachteiligte Kinder gleichwohl zu „Bildungsgewinner*innen“ 
werden können, untersucht eine neue PISA-Sonderstudie mit dem Titel „Erfolgsfaktor 
Resilienz“ (OECD, 2017). Eine gute soziale Mischung an der Schule, ein positi-
ves Schulklima, niedrige Lehrerfl uktuation, vertrauensvolle Beziehungen, eine moti-
vierende Schulleitung – das sind, so die Ergebnisse der Studie, solche Faktoren. Vor 
allem komme es auf das Wie des Lernens an: Resilienz kann demnach entstehen, 
„wenn Schülerinnen und Schüler anhand von projektorientierten und praxisnahen 
Lerninhalten die Anwendbarkeit von Gelerntem erleben, ihr eigenes Lernen steuern 
und so ihre eigene Selbstwirksamkeit erfahren können.“ (Ebd., S. 3)

In der pädagogischen Praxis sind solche Grundsätze und Ziele seit langem bekannt, 
und viele Schulen verfahren nach ihnen. Warum greifen sie nicht überall? Anders 
gefragt: Was kann getan werden, damit die Bildungschancen für alle Kinder gerecht 
verteilt sind?

Auskunft  über den Lern- und Leistungsstand von Schüler*innen geben die an 
Jahrgangsnormen orientierten bekannten Vergleichsstudien. Ihre Ergebnisse blen-
den individuelle Lernvoraussetzungen und -verläufe aus, so dass in der öff entli-
chen Wahrnehmung häufi g als Ranking von Schulqualität interpretiert wird, was in 
Wirklichkeit die soziografi sche Schichtung widerspiegelt. Ein Beispiel: In der jüngs-
ten IGLU-Lesestudie wird Viertklässler*innen folgende Situation vorgegeben: Das 
Mädchen Marie lebt auf einem Bauernhof und hat dort, wie alle Familienmitglieder, 
Aufgaben zu erfüllen. Sie kümmert sich um die Hühner und soll die widerspenstigen 
Tiere abends in den Käfi g treiben. Sie beschwert sich; die Mutter antwortet: „Ich hätte 
gern deine Aufgabe“. Im Test soll nun ein Kind – nennen wir es Jelan – diese Aussage 
bewerten. Jelan verpasst die richtige Antwort. Sie kann lesen, versteht aber den Sinn 
der Aufgabe nicht, weil sie keine Anschauung mit ihr verbindet. Sie kennt keinen 
Bauernhof, hat vielleicht noch nie ein Huhn gesehen und versteht das Wort „wider-
spenstig“ nicht. Hier wird also kein Lese-Defi zit ermittelt, sondern ein Weltwissen-
Defi zit, das mit entsprechender Begriff s- und Spracharmut einhergeht. Aus vergleich-



Hans Brügelmann/Annemarie von der Groeben

4 DDS, 110. Jg., 3(2018) Geteilte Verantwortung in Netzwerken

baren Gründen scheitern viele Schüler*innen am schulischen Lernpensum und an 
Testaufgaben. Noch so viele Tests helfen dagegen nicht. Es kommt vielmehr darauf 
an, die vorschulische Bildung und die Arbeit der Schulen so zu stärken, dass allen 
Kindern vielfältige Lebens-, Kultur- und Spracherfahrungen ermöglicht und damit 
die Voraussetzungen für erfolgreiches schulisches Lernen für viele von ihnen allererst 
geschaff en werden.

3. Aufgaben benennen, die Öff entlichkeit einbeziehen

Der Autor und die Autorin dieses Beitrags gehören zu einer aus fünf Personen be-
stehenden Initiativgruppe1, die sich mit einer Petition an die Öff entlichkeit ge-
wandt hat (URL: www.wir-wollen-bildungsgerechtigkeit.de). Etwa 200 bekannte 
Persönlichkeiten haben mit unterzeichnet, weitere 5.700 haben sich über das Internet-
Forum „Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit“ angeschlossen. Diesem Aufruf zufolge 
sind die Ursachen für Bildungsungerechtigkeit so vielfältig und komplex, dass es ei-
ner großen gesellschaft lichen Anstrengung bedarf, um sie zu beseitigen, zumindest 
zu minimieren. Die demnach zu leistenden Aufgaben erfordern die Zusammenarbeit 
vieler Verantwortlicher, um die folgenden Ziele zu erreichen:

• Es gibt keine „Ghettos“ und keine Parallelgesellschaft en in unseren Städten. 
Kinder fi nden in ihrem Stadtteil eine „gute soziale Mischung“, vielfältige kultu-
relle Anregungen, Spiel- und Sportgelegenheiten vor, ebenso wie später in ihren 
Schulen.  Kommunen

• Für alle Kinder gibt es Krippen- und Kita-Plätze. Generell wird die frühkindliche 
Bildung aufgewertet; in dieser Forderung stimmen übrigens viele Studien über-
ein. Unter Leitung von gut ausgebildeten Fachkräft en und auf der Grundlage von 
Bildungsplänen können Kinder die für ihre Entwicklung förderlichen vielfältigen 
Primärerfahrungen machen, wachsen durch aktive Teilhabe in unsere Kultur hi-
nein. Neugier, Lernfreude, Forschergeist werden durch vielfältige Angebote her-
ausgefordert, soziale Kompetenzen und Hineinwachsen in die Schrift sprachkultur 
gleichermaßen gefördert.  Kommunen, Staat

• Die Übergänge von Kitas in Grundschulen und später in weiterführende Schulen 
werden in gemeinsamer Verantwortung der beteiligten Einrichtungen indi-
viduell fl exibel gestaltet, mit dem Ziel, dass an diesen Schwellen keine „Bil dungs-
verlierer*innen“ entstehen. Die weiterführenden Schulen sind darum gleichwertig: 
unterschiedlich profi liert, aber alle Abschlüsse off en lassend.  Staat, Kultus-
minister*innen

• Schulqualität bemisst sich nicht nur an der Erfüllung von Jahrgangsnormen, son-
dern an weiter gefassten Maßstäben (z. B. denen des Deutschen Schulpreises). 

1 Prof. Dr. Hans Brügelmann, Dr. Annemarie von der Groeben, Prof. Dr. Hilbert Meyer, Re-
nate Nietzschmann, Prof. Dr. Susanne Th urn.
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Oberstes Kriterium ist die individuell bestmögliche Entwicklung aller Schüle-
r*innen. Dazu gehört nicht nur der Erwerb basalen Wissens (Mindest standards), 
sondern auch die Entwicklung individueller Leistungsprofi le in sozialer Ver ant-
wor tung: im Zusammenwirken von Unterricht, Schulleben und außerschulischem 
Lernen. Die Konzepte und Verfahren staatlicher Evaluation tragen dem Rechnung. 

 Erziehungswissenschaft , Kultusminister*innen
• Allen Schulen ist aufgegeben, der Vielfalt und Unterschiedlichkeit ihrer Schüle-

r*innen gerecht zu werden. Besondere Anreize ermutigen die einzelnen Schulen 
zu konsequenter Unterrichts- und Schulentwicklung in diese Richtung. Lehrer -
ausbildung und Lehrerfortbildung wirken dabei zusammen.  Uni versitäten, 
Landes institute, Schulverwaltung, Kultusminister*innen

• Lokale Unterstützungsnetzwerke tragen zum Abbau von Bildungsbenachteiligung 
bei: durch ehrenamtliche Lese- und Lernpatenschaft en, Einsatz von Studierenden 
in Schulen und vielfältige Bildungsangebote in den Ferien (z. B. Summer-Camps) 

 Kommunen, Verbände, Vereine, Kultureinrichtungen
• Die berufl iche Bildung wird aufgewertet, setzt frühzeitig ein und zielt auf Ab-

schlüsse und Zulassungen, die dem Abitur gleichwertig sind. Alle Schul ab-
gänger*innen haben die Chance, eine Berufsausbildung abzuschließen und später 
von ihrer Arbeit zu leben.  Wirtschaft , Politik

4. Expertise einholen, Wissen und Verantwortung vernetzen

Die neue Bundesregierung wird einen Nationalen Bildungsrat berufen. Er soll laut 
Koalitionsvertrag helfen, „die Bildungschancen in Deutschland im gemeinsamen 
Schulterschluss von Bund und Ländern zu verbessern“ (Koalitionsvertrag, 2018, 
S. 27). Als Mittel dazu werden genannt: mehr Transparenz, Qualität und Ver gleich-
barkeit im Bildungswesen.

Das allein wird jedoch keineswegs genügen, wie die vorstehende Aufzählung zeigt. Es 
kommt vielmehr darauf an, ein Netzwerk der Verantwortung zu schaff en, das nicht 
an unterschiedlichen Interessen von Verbänden und Parteien und den daraus resul-
tierenden politischen Querelen scheitert. Ein Ding der Unmöglichkeit?

Ein Bildungsrat allein kann das Problem der Bildungsungerechtigkeit ganz sicher 
nicht beheben. Er kann es aber benennen, seine Ursachen analysieren und alle vor-
handenen Kenntnisse nutzen, um Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Auch und be-
sonders die Intelligenz der Praxis ist hier gefragt, z. B. die Erfahrungen von Schulen, 
die zeigen, was im Kleinen möglich ist. Damit solches Wissen und solche Best-
Practice-Beispiele auch im Großen wirksam werden können, bedarf es später politi-
scher Entscheidungen, die im Bildungsrat vorgedacht werden.

Wie aber sollte ein Bildungsrat zusammengesetzt sein, der dies alles leisten kann? 
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5. Organisation des Bildungsrats – mögliche Modelle

Die aktuelle Diskussion über die Einrichtung eines „Nationalen Bildungsrats“ ist ge-
prägt durch zwei immer wieder geäußerte Urteile: Der „alte“ Bildungsrat (1965–1975) 
sei „gescheitert“, während der Wissenschaft srat für den Hochschulbereich bis heute 
erfolgreich arbeite (vgl. u. a. Th ies, 2012; Spiewak, 2018). Deshalb empfehle sich eine 
Orientierung an letzterem als Modell für einen neuen Bildungsrat (vgl. etwa Baumert 
et al., 2012; Burchardt, 2012). Beide Einschätzungen sind diskussionswürdig, wenn 
man an unsere Forderung denkt, angesichts der drängenden Probleme in diesem 
Bereich einen inhaltlich stärker fokussierten „Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit“ 
(BfB) einzurichten. Zudem sind die verfügbaren Optionen vielfältiger, als die obige 
Gegenüberstellung vermuten lässt.

Zum ersten Punkt: Beim „alten“ Bildungsrat kritisierte Th ies (2012, S. 112) als „Kon-
struk tions fehler“, dass Politik und Verwaltung nicht zureichend eingebunden ge-
wesen seien, da die Regierungskommission – anders als beim Wissenschaft srat – 
kein Stimmrecht bei der Verabschiedung der Empfehlungen gehabt habe. Heinrich 
Bauersfeld, von 1971 bis 1974 selbst Vorsitzender des Bildungsrat-Ausschusses 
„Strategien der Curriculum-Entwicklung“, sieht die Ursache für die Aufl ösung 
des Bildungsrats dagegen eher in Konfl ikten zwischen den SPD- und den CDU-
regierten Ländern2 (so auch H. J. Meyer, 2012). Es sei zwar richtig, dass nur beim 
Wissen schaft srat die Beschlüsse durch die gemeinsame Abstimmung der Wissen-
schaft skommission mit der Verwaltungskommission bindend waren und sind, es 
habe aber beim Bildungsrat starke indirekte Einfl üsse von bildungspolitischer Seite 
gegeben. Das begann in den Fachausschüssen, in denen Verwaltungsvertreter*innen 
ihre Expertise beratend, aber durchaus selbstbewusst3 in die Verhandlungen ein-
brachten. Die dort erarbeiteten Entwürfe wurden auf der nächsten Stufe in der Bil-
dungskommission verhandelt, in der nicht nur eine breitere Streuung der fachli-
chen Expertise gegeben war, sondern auch die Herkunft  der Mitglieder (mehrheitlich 
von den Kultusminister*innen benannt) für einen Abgleich mit den Entwicklungen 
in den verschiedenen Bundesländern sorgte. Schließlich kam es zur Diskussion der 
Vorschläge im gemeinsamen Ausschuss von Bildungskommission und Regie rungs-
kommission, auf deren Zustimmungsbereitschaft  hin die Empfehlungen – wenn auch 
nur informell – schon vorweg überprüft  wurden. Vor allem aber: Selbst dort, wo 
Empfehlungen des alten Bildungsrats nicht direkt umgesetzt werden konnten, haben 
ihr Tenor und die konkret entwickelten Konzepte die bildungspolitische und päda-
gogische Diskussion in der alten Bundesrepublik über mehrere Jahrzehnte maßgeb-

2 Persönliche Mitteilung an Hans Brügelmann vom 07.02.2013, der damals Assistent dieses 
Ausschusses war und dessen Beiträge zum vorliegenden Text auch durch die damals gewon-
nene Binnensicht geprägt sind.

3 Beispielhaft  sei der Kommentar eines Verwaltungsvertreters genannt, der während der Bera-
tungen lächelnd darauf hinwies: „Das können Sie gerne so machen, Herr Vorsitzender, aber 
damit ist Ihre Empfehlung für ein Drittel der Bundesbevölkerung tot.“ 
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lich geprägt und damit mittelbar eine starke Wirkung entfaltet. Insofern bedeutet die 
Aufl ösung des Gremiums 1975 nicht, dass der alte Bildungsrat „gescheitert“ ist.

Davon abgesehen gibt es mehr als die beiden aus unserem Bildungssystem bekann-
ten Alternativen, wie schon ein Blick auf andere Nationen zeigt, in denen man 
sehr unterschiedliche Konstellationen von „Education Councils“ fi ndet (vgl. Brans, 
Fobé & van Damme, 2010). Das betrifft   ihren Auft rag und ihre Arbeitsweise, die 
Zusammensetzung und die Verortung im jeweiligen bildungspolitischen Gefüge. 
Die zu klärenden unterschiedlichen Optionen für die Institutionalisierung ei-
nes solchen Gremiums sind: Fokussierung auf eine eng begrenzte Fragestellung vs. 
Off enheit des Auft rags; Auswahl der Mitglieder im Blick auf fachliche Expertise oder 
auf gesellschaft liche Repräsentativität; Auswahl durch Delegation, Wahl oder Los; 
enge Interaktion mit politischen Gremien und Entscheidungsträgern vs. Distanz; 
Verbindlichkeit der Arbeitsergebnisse oder bloßer Empfehlungscharakter. In den 
Fallstudien aus sechs Nationen von van Damme, Brans und Fobé (2011) wird deut-
lich, dass jede Konstellation ihre Stärken und ihre Schwächen hat, z. B. unter dem 
Gesichtspunkt der Innovationskraft  einerseits gegenüber den Umsetzungschancen an-
dererseits.

Mit Blick auf diese Alternativen sind die aktuell diskutierten Vorschläge zur 
Einrichtung eines BfB zu überdenken:

Modell A: Der Wissenschaft srat als Zwei-Kammer-System

Für die Robert Bosch Stift ung hatten schon Baumert et al. (2012) einen Nationalen 
Bildungsrat vorgeschlagen, dessen Konstruktion sich an Rolle und Struktur des 
Wissenschaft srats orientieren sollte. In eine ähnliche Richtung geht aktuell der 
Vorschlag von Bundesbildungsministerin Karliczek – mit dem allerdings eher formal 
bestimmten Auft rag, die Vergleichbarkeit von Unterricht und Abschlüssen zu verbes-
sern.

Die vorgeschlagene Ansiedlung des Gremiums beim Bundespräsidenten ist wichtig, 
um die Unabhängigkeit und die Autorität des Gremiums zu stärken. Für das spezi-
fi sche Anliegen eines BfB ist das Wissenschaft srat-Modell aber aus verschiedenen 
Gründen problematisch:
• Bildungskommission und Regierungskommission entscheiden gemeinsam, was die 

Umsetzungschancen der Beschlüsse stärkt, aber ihre Innovationskraft  mindert.
• Auswahlkriterium für die Mitglieder der Bildungskommission ist ihr (wissen-

schaft licher) Sachverstand. Die Repräsentanz zivilgesellschaft licher Initiativen und 
Verbände spielt demgegenüber nur eine sekundäre Rolle, obwohl es um politisch 
hoch umstrittene Optionen geht, für die eine auf gesellschaft liche Akzeptanz zie-
lende Konsenssuche besonders wichtig ist.
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• Die einzuwerbende „Expertise“ beschränkt sich auf den Bildungsbereich. Bedeut-
same Ursachen für Bildungsungerechtigkeiten sind aber nicht systemimmanent zu 
lokalisieren; sie erfordern Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern. 

Auch H. J. Meyer (2012) hatte davor gewarnt, den Wissenschaft srat vorschnell als 
Modell für einen neuen Bildungsrat zu nehmen, zumal die Besetzung angesichts der 
unterschiedlichen Aufgaben und Umsetzungskontexte eigenen Kriterien folgen und 
vor allem die „kollektive Erfahrungsweisheit“ (S. 130) der Praxis stärker berücksich-
tigen müsse.

In dieser Hinsicht bietet die Konstruktion des alten Bildungsrats (1965–1975) eine in-
teressante Alternative: Während er mit seinen Empfehlungen die Politik nur beraten 
konnte und hinnehmen musste, dass alle Entscheidungen in deren Kompetenz fi elen, 
er selbst allenfalls in deren Vorfeld öff entlichen Begründungsdruck erzeugen konnte, 
hatte die Politik ihrerseits bei der Entwicklung von Empfehlungen nur eine beraten-
de Rolle, die, wie oben dargelegt, ebenfalls einen informellen Druck erzeugen, aber 
abweichende Beschlüsse nicht verhindern konnte – ein System sorgfältig austarierter 
Checks and Balances, das deshalb nicht vorschnell zu den Akten gelegt werden sollte!

Modell B: Das Vorbild „alter“ Bildungsrat

Ein BfB macht nur Sinn, wenn er durch seine Konstruktion in der Lage ist, einen 
neuen Blick auf alte Probleme zu werfen, vor allem aber das im Bildungsbereich hohe 
„Streitpotential“ (H. J. Meyer, 2012, S. 129) konsensorientiert aufzufangen. Das muss 
Folgen haben für seine Zusammensetzung und für das Arbeitsprogramm, aber auch 
für eine klare Befristung seines Auft rags, z. B. auf etwa zwei Jahre.

So wichtig Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von der frühkindlichen bis zur 
berufl ichen Bildung sind – Bildungsgerechtigkeit lässt sich nicht als eine rein päd-
agogische bzw. bildungspolitische Frage bearbeiten. Maßnahmen müssen auf ver-
schiedenen Ebenen und mit jeweils unterschiedlichen Partner*innen entwickelt und 
durchgesetzt werden. Auch deshalb kann ein BfB kein Entscheidungsgremium sein, 
werden KMK und BMBF ihre Zuständigkeiten behalten, aber in höherem Maße als 
bisher gemeinsame Programme aufsetzen müssen (s. unten Modell D).

Wirksam werden können die Empfehlungen des Bildungsrats nur über seine gesell-
schaft liche Akzeptanz: Neben einer hohen fachlichen Kompetenz seiner Mitglieder 
müssen deshalb sehr unterschiedliche Erfahrungen und Interessen repräsentiert 
sein: Erfahrungen von Pädagog*innen, Kindern/Jugendlichen und Eltern, Einsichten 
aus der pädagogischen Praxis, Positionen der Armuts- und Migrationsforschung 
Erfahrungen und Konzepte der Wohlfahrtsverbände u. a. m.
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Zudem muss es sich um ein diskussionsfähiges Gremium von 15 bis 20, maximal 
25 Persönlichkeiten handeln. Zusätzliche Kompetenz kann dann – wie beim alten 
Bildungsrat – über die Bildung von Ausschüssen und durch Anhörungen bzw. über 
Gutachten eingeholt werden. 

Doch es ist auch eine ganz andere Konstruktion denkbar:

Modell C: Die Bürgerversammlung

Vorbild für einen BfB als Bürgerversammlung sind Kommissionen, die in anderen 
Nationen eingerichtet wurden, um bei besonders heiklen Entscheidungen ideologi-
sche oder parteipolitische Fronten aufzubrechen, zum Beispiel bei der Frage: Sollen 
Abtreibungen legalisiert werden? Für diese in Irland äußerst umstrittene Frage

„beriefen die Politiker im Oktober 2016 eine Bürgerversammlung ein: 99 Iren, ganz 
normale Menschen, darunter einige, die von den selbst ernannten Demokratierettern 
im Hamburger Schanzenviertel bestenfalls misstrauisch beäugt würden. Ein Jahr lang 
werden sie tagen, ein Wochenende im Monat. Sie sprechen mit Experten, Medizinern, 
Ethikern, Juristen, Frauen, die abgetrieben haben, Frauen, die nicht abgetrieben haben. 
Noch bis April werden sie über das Th ema debattieren. Danach über den Klimawandel, 
eine Wahlreform, die Überalterung Irlands. Anschließend schicken sie Empfehlungen 
an das Parlament“ (Berbner, Stelzer & Uchatius, 2017).

Analoge Gremien hat es auch schon in anderen Ländern gegeben (z. B. in Island und 
Kanada), und zum Teil wird das Verfahren auch auf der regionalen oder lokalen 
Ebene erprobt (vgl. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Demarchie).

Obwohl die Beschlüsse einer Bürgerversammlung die Politik nicht binden können, 
erzeugen sie einen starken Begründungsdruck für abweichende Entscheidungen 
staatlicher Instanzen. Auch wenn in Deutschland kaum jemand etwas „gegen 
Bildungsgerechtigkeit“ einzuwenden hat, stecken die Schwierigkeiten in den Details: 
Inklusion und die Struktur der Sekundarstufe sind ideologisch ähnlich aufgeladene 
Th emen wie die Abtreibung in Irland, so dass es lohnen könnte, für die Reform des 
Bildungssystems über ein analoges Format nachzudenken. Die erforderliche Expertise 
kann auch bei dieser stark auf gesellschaft liche Repräsentanz setzenden Konstruktion 
über Anhörungen und die Vergabe von Gutachten gestärkt werden.

Als Initiatoren eines solchen, für viele in unserem System etablierten Kräft e un-
gewöhnlichen, Experiments kämen in Deutschland aktuell allerdings wohl nur 
Stift ungen in Frage.
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Modell D: Eine Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung

Vor allem wenn man sich für Modell B oder C entscheidet, braucht der Bildungsrat 
ein operatives Gegenlager, das die Empfehlungen politisch autorisiert und über ge-
meinsame Entscheidungen umsetzt.

Auch hier lohnt ein Blick zurück. Denn 1970 wurde die Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung (BLK) durch ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und 
Ländern gegründet, fünf Jahre später wurde ihr Auft rag auf Forschungsförderung er-
weitert (vgl. URL: www.blk-bonn.de/blk-rueckblick.htm; inzwischen als Gemein same 
Wissenschaft skonferenz – GWK – ganz auf Forschungsplanung beschränkt). Auf-
trag der BLK war die Verabschiedung eines „Bildungsgesamtplanes“, der inhaltlich 
wie fi nanziell Eckdaten für die Entwicklung des Bildungswesens festlegen und durch 
Modellversuche konkrete Impulse für seine Weiterentwicklung geben sollte. Die BLK 
war eine reine Regierungskommission, an deren Sitzungen beratend u. a. Vertreter des 
Wissenschaft srates teilnahmen – sozusagen spiegelbildlich zur Kompetenzverteilung 
im Bildungsrat. Für unser Th ema „Bildungsgerechtigkeit“ ist die BLK-Konstruktion 
interessant, weil sie ihre Maßnahmen eng mit Aktivitäten der Wirtschaft s-, Arbeits-
markt-, Finanz- und Sozialpolitik abgestimmt hat. Als Pendant zum BfB könnte 
sie also – z. B. durch die Kooperation mit den entsprechenden Fachministerien auf 
Bundes- und Landesebene und mit den kommunalen Spitzenverbänden – auch syste-
misch breiter angelegte Programme ermöglichen.

6. Zusammenfassung

Politikberatung fi ndet im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und Inte-
ressen statt: Die unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen von Politi ker*innen, 
Fach leuten und gesellschaft lichen Gruppen müssen dabei austariert werden, wenn 
Empfehlungen Akzeptanz fi nden sollen, d. h., Beratungsgremien müssen als Brücken-
bauer „Grenzarbeit“ leisten (van Damme et al., S. 126).

Wie die Überlegungen zu den vier Modellen zeigen, gibt es für diese Aufgabe kei-
ne optimale Lösung: Jeder Strukturvorschlag enthält besondere Chancen und hat sei-
ne spezifi schen Beschränkungen. Je nach den politischen Konstellationen ist es des-
halb klug, pragmatisch eher die eine oder andere Variante ins Spiel zu bringen, dann 
aber darauf zu achten, dass deren Potenziale möglichst weitgehend genutzt und ihre 
Risiken minimiert werden. Für ein so brisantes und in der konkreten Umsetzung 
umstrittenes Th ema wie Bildungsgerechtigkeit ist vor allem eine Stärkung des zi-
vilgesellschaft lichen Engagements wichtig. Es geht um mehr als eine nur formale 
Vereinheitlichung von Anforderungen und Rahmenbedingungen. Bund und Länder 
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müssen sich jetzt ihrer Verantwortung für mehr Bildungsgerechtigkeit stellen und 
rasch aktiv werden. Denn wie es in unserer Petition heißt: Die Zeit drängt.
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